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O r d n u n g s b e h ö r d l i c h e  V e r o r d n u n g 

 

über die Verkaufsstellenöffnung am 

31.03.2019 im Zusammenhang mit 

dem Frühlingsfest „Velbert blüht auf“ 

in Velbert-Mitte 

 
vom 05.03.2019 

 
§ 1 

 

(1) Die Verkaufsstellen in Velbert-Mitte dürfen im Bereich 
 

 Friedrichstraße zwischen Thomasstraße und Am weißen Stein 
 

 Thomasstraße bis Poststraße 
 

 Poststraße zwischen Friedrichstraße und Thomasstraße 
 

 Kolpingstraße zwischen Friedrichstraße und Mittelstraße 
 

 Bahnhofstraße zwischen Friedrichstraße und Kölverstraße 
 

 Nedderstraße zwischen Friedrichstraße und Hofstraße 
 

 Kurze Straße zwischen Friedrichstraße und Oststraße 
 

 Blumenstraße zwischen Friedrichstraße und Blumenstraße Nr. 4 
 

 Grünstraße zwischen Offerstraße und Oststraße 
 

am Sonntag, den 31. März 2019 im Zusammenhang mit dem Frühlingsfest „Vel-
bert blüht auf“ in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 
§ 2 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig Verkaufsstellen außer-

halb der nach § 1 zugelassenen Geschäftszeiten bzw. Örtlichkeiten offen hält. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

5.000 Euro geahndet werden. 
 

§ 3 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Vel-
bert in Kraft.  
 
Velbert, den 05.03.2019 
 
Stadt Velbert als örtliche Ordnungsbehörde 
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B e k a n n t m a c h u n g s a n o r d n u n g 

 
 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Verordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
Velbert, 05.03.2019 
 
 
gez.  
Dirk Lukrafka 
Bürgermeister 
 


